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Kleine Anfrage zur schriftlichen Beantwortung
gemanl § 46 Abs. 1 GO LT
mit Antwort der Landesregierung

Anfrage der Abgeordneten Christian Calderone und Christoph Eilers (CDU)

Antwort des Niedersachsischen Ministeriums fiir Umwelt, Energie und Klimaschutz namens der
Landesregierung

Anrechnung von Windenergieflachen im Rahmen der 2,2 %-Vorgabe bei Reduzierung der An-
lagenzahl im Sondergebiet ,Windenergie Uberhasiges Viertel* der Stadt Léningen

Anfrage der Abgeordneten Christian Calderone und Christoph Eilers (CDU), eingegangen am
09.01.2026 - Drs. 19/9585,
an die Staatskanzlei Ubersandt am 16.01.2026

Antwort des Niedersachsischen Ministeriums fiir Umwelt, Energie und Klimaschutz namens der
Landesregierung vom 02.02.2026

Vorbemerkung der Abgeordneten

Die Stadt Loningen hat mit der 21. Anderung des Flachennutzungsplans das Sondergebiet ,Wind-
energie Uberhasiges Viertel* mit einer GréRRe von 168 ha ausgewiesen. Auf dieser Flache sind aktuell
zwolf Windenergieanlagen vorgesehen. Die ausgewiesene Flache dient der Stadt als Nachweis ge-
geniber dem Land Niedersachsen fir die Erflillung der Vorgaben des Niedersachsischen Windener-
gieflachenbedarfsgesetzes (NWindG), wonach bis zum Ende des Jahres 2032 insgesamt 2,2 % der
Flache Niedersachsens sowie 2,94 % der Flache des Landkreises Cloppenburg fiir Windenergieer-
zeugung bereitzustellen sind.*

Aus der Birgerschaft wurde die Vermutung gedufert, dass die Stadt auf Grundlage ihrer Planungs-
hoheit geménR § 35 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) Festsetzungen treffen kénne, die die Anzahl der
zulassigen Windenergieanlagen reduzieren - etwa zum Schutz einzelner Gehéfte, Waldflachen oder
Naturdenkmaler. Die ausgewiesene Flache im Flachennutzungsplan bliebe hiervon jedoch unbe-
rahrt.

Ratsmitglieder der Stadt Loningen vertreten hingegen die Auffassung, dass eine Reduzierung der
Anlagenanzahl dazu fuhre, dass eine kleinere Flache gegenuber dem Land als Beitrag zum prozen-
tualen Flachenziel angerechnet werden wirde. Diese Frage konnte seitens der Stadt nicht abschlie-
3end beantwortet werden.

Vorbemerkung der Landesregierung

Der Ausbau der erneuerbaren Energien ist im Interesse des Landes. Er ist notwendige Vorausset-
zung zum Erreichen der Klimaziele und macht Niedersachsen zunehmend unabh&ngiger von Ener-
gieimporten. Dem Ausbau der Windenergie an Land kommt dabei eine besondere Rolle zu. Damit
die notwendigen Flachen fur den Ausbau zur Verfligung stehen, hat der Bundesgesetzgeber Vorga-
ben zur Ausweisung von Flachen fiir die Windenergie in Gestalt von Flachenbeitragswerten im Wind-
energieflachenbedarfsgesetz (WindBG) normiert. Die Flachenbeitragswerte fiir das Land Niedersa-
chen finden sich im Niedersachsischen Windenergieflichenbedarfsgesetz (NWindG) ubersetzt als
regionale Teilflachenziele, deren Erreichung von den Tragern der Regionalplanung sicherzustellen
ist. Auf die regionalen Teilflachenziele sind nicht nur Flachen in Windenergiegebieten anrechenbar,
die regionalplanerisch ausgewiesen wurden. Angerechnet werden kdnnen auch durch Gemeinden
im Wege der Bauleitplanung fur die Windenergie an Land ausgewiesene Flachen.

1 https://ratsinfoservice.de/ris/loeningen/file/getfile/31993
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1. Istfir den Flachennachweis der Gemeinden ausschlie3lich die im Flachennutzungsplan
dargestellte Flache eines Sondergebietes Windenergie mafligeblich, unabhangig von der
Anzahl der dort geplanten Windenergieanlagen?

Angerechnet auf das regionale Teilflachenziel werden gemaf § 4 Abs. 1 Satz 1 des Windenergiefla-
chenbedarfsgesetzes (WindBG) Flachen, die in Windenergiegebieten liegen. Eine exakt bestimmte
Anlagenanzahl ist nicht gefordert. Um ein Windenergiegebiet im Sinne dieser Bestimmung handelt
es sich bezogen auf eine Flachennutzungsplanung allerdings nur dann, wenn fur die Windenergie
an Land eine Sonderbauflache oder ein Sondergebiet dargestellt oder eine vergleichbare Auswei-
sung im Flachennutzungsplan erfolgt ist (siehe § 2 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a WindBG). Die Darstellun-
gen von Flachen fir die Windenergie an Land hat in einer Weise zu erfolgen, dass gemaf der Zweck-
bestimmung andere Aul3enbereichsvorhaben als Windenergievorhaben der Darstellung regelmafig
widersprechen. AuRerdem muss die Windenergienutzung in signifikantem Umfange auf diesen Fla-
chen tatsachlich erfolgen kdnnen. Ein feststehender Mal3stab zur Bewertung, ob dieses Gebot Be-
achtung findet, existiert nicht. Es handelt sich um eine im Einzelfall zu beantwortende Frage.

2. Falls die Anlagenzahl eine Rolle fur die Anrechenbarkeit spielt: Welche Kriterien werden
gegebenenfalls von der Landesregierung herangezogen, um die Flachen zur Erflllung
der Vorgabe im NWindG anzuerkennen?

Es wird auf die Antwort zu Frage 1 verwiesen. Uberdies ist richtigzustellen, dass die Landesregierung
kein Anerkennungsverfahren durchfiihrt. Die Feststellung, ob das regionale Teilflachenziel erreicht
ist, trifft im Falle des § 5 Abs. 1 WindBG (Erreichung mit neuer Ausweisung von Windenergiegebie-
ten) die fur die Genehmigung des Regionalen Raumordnungsprogramms oder Flachennutzungs-
plans nach Landesrecht zustéandige Behdrde oder im Falle des 8 5 Abs. 2 WindBG (Erreichung ohne
Ausweisung neuer Windenergiegebiete) der fir die Erreichung des regionalen Teilflachenziels zu-
sténdige Planungstrager.

3.  Welche Auswirkungen héatte eine gemeindliche Entscheidung, aus Griinden des Immis-
sionsschutzes, des Naturschutzes oder zum Schutz einzelner Gehofte die Anzahl der
vorgesehenen Windenergieanlagen zu verringern, auf die landesseitige Anrechnung der
ausgewiesenen Flache?

Die Landesregierung vermag, ohne konkrete Planungsabsichten zu kennen, nicht zu bewerten, ob
und gegebenenfalls wie sich die gemeindliche Entscheidung auf die Anrechnung der Flachen auf das
regionale Teilflachenziel auswirken wiirde.

4. Kann die Landesregierung bestatigen, dass eine geringere Anlagenzahl aufgrund
technischer Erfordernisse (z. B. gréf3ere Rotoren oder Abstandsregelungen) keinen
Einfluss auf die anrechenbare FlachengroRe hat, sofern die planerische Ausweisung
unverandert bleibt?

Ja.

5.  Welche Beratung oder Unterstiitzung bietet die Landesregierung Kommunen gegebe-
nenfalls an, um rechtssichere Entscheidungen bei der Flachenanrechnung zur Erfullung
der Vorgaben aus dem NWindG zu treffen?

Die Aufgabe, sicherzustellen, dass die regionalen Teilflachenziele erreicht werden, obliegt geman
§ 2 Satz 1 NWindG den Tragern der Regionalplanung. Diese kdnnen sich bei Fragen zur Anrechnung
und zur Feststellung des Erreichens der regionalen Teilflachenziele an die Amter fir regionale Lan-
desentwicklung wie auch das Ministerium fur Ernahrung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
wenden. Uberdies steht die Servicestelle Erneuerbare Energien im Ministerium fiir Umwelt, Energie
und Klimaschutz als Ansprechpartnerin fur die Kommunen zur Verfligung.

2 (Verteilt am )



	Kleine Anfrage zur schriftlichen Beantwortung gemäß § 46 Abs. 1 GO LTmit Antwort der Landesregierung
	Anfrage der Abgeordneten Christian Calderone und Christoph Eilers (CDU)
	Antwort des Niedersächsischen Ministeriums für Umwelt, Energie und Klimaschutz namens der Landesregierung 
	Anrechnung von Windenergieflächen im Rahmen der 2,2 %-Vorgabe bei Reduzierung der Anlagenzahl im Sondergebiet „Windenergie Überhäsiges Viertel“ der Stadt Löningen

